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§ 60 AufenthG: Verbot der Abschiebung

1. Nationale Abschiebungsverbote

1.1 BVerwG, Urteil vom 04.07.2019, 1 C 45.18

Rückkehr im Familienverband

Leitsätze:

1. Auch bei familiärer Lebensgemeinschaft ist für jedes Familienmitglied gesondert zu
prüfen, ob ein nationales Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 5 oder 7 AufenthG
vorliegt.

2. Für die Prognose der bei einer Rückkehr drohenden Gefahren ist bei realitätsnaher
Betrachtung der Rückkehrsituation im Regelfall davon auszugehen, dass eine im
Bundesgebiet in familiärer Gemeinschaft lebende Kernfamilie (Eltern und minderjährige
Kinder) im Familienverband in ihr Herkunftsland zurückkehrt (Fortführung von BVerwG,
Urteile vom 8. September 1992 - 9 C 8.91 - BVerwGE 90, 364 und vom 16. August 1993 -
9 C 7.93 - Buchholz 402.25 § 1 AsylVfG Nr. 163).

3. Von einer gemeinsamen Rückkehr im Familienverband ist für die Rückkehrprognose
im Regelfall auch dann auszugehen, wenn einzelnen Familienmitgliedern bereits
bestandskräftig ein Schutzstatus zuerkannt oder für sie ein nationales
Abschiebungsverbot festgestellt worden ist (Aufgabe der Rechtsprechung BVerwG,
Urteile vom 21. September 1999 - 9 C 12.99 - BVerwGE 109, 305 und vom 27. Juli 2000 -
9 C 9.00 - Buchholz 402.240 § 53 AuslG Nr. 39).

4. Nicht zu entscheiden war, ob kein Regelfall anzunehmen ist, wenn der Konventions-
und Grundrechtsschutz familiärer Bindungen etwa aus Gründen der öffentlichen
Sicherheit zurückzutreten hat und eine zur Trennung des Familienverbandes führende
Abschiebung in Betracht kommt.

2. Abs. 5: Abschiebungsschutz aufgrund EMRK

2.1 BVerwG, Urteil vom 22.05.2025, 1 C 4.24

Kein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 5 AufenthG wegen inlandsbezogener Belange
im Sinne des Art. 5 Halbs. 1 Buchst. a und b RL 2008/115/EG

Leitsatz:

Inlandsbezogene Belange, so auch das Wohl des Kindes oder familiäre Bindungen im
Sinne von Art. 5 Halbs. 1 Buchst. a und b RL 2008/115/EG, ermöglichen nicht die
Feststellung eines Abschiebungsverbots nach § 60 Abs. 5 AufenthG. Sie sind im Einklang
mit § 34 Abs. 1 Satz 1 AsylG und § 59 Abs. 1 Satz 1 AufenthG allein in dem von der
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Richtlinie 2008/115/EG geregelten Rückkehrverfahren und damit bereits im Rahmen der
Abschiebungsandrohung zu berücksichtigen.
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